
Energiereglement (EnR) 

vom 5. Miir::. 2001 

Der Staatsrat des Kantons Freiburg 

gestützt auf das Energiegesetz des Bundes vom 26. Juni 1998 (EnG) und 
die dazugehorige Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (En V); 

gestützt auf das Energiegesetz vom 9. Juni 2000; 

auf Antrag der Volkswirtschafts-, Verkehrs- und Energiedirektion, 

beschliesst: 

1.KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1. 1 Dieses Reglement gilt für: 

a) Neubauten, die beheizt, gekühlt oder befeuchtet werden; 

b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Bauten, die beheizt, 
gekühlt oder befeuchtet werden; 

c) Neuinstallationen haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung und 
Verteilung von Warme, Kalte, Warmwasser und Raumluft; 

d) Ersatz, Umbau oder Ànderung haustechnischer Anlagen; 

e) Planung und Betricb staats- und gemeindeeigener Gebaude; 

f) haustechnische Anlagen und Massnahmen, für die ein Beitrag im Rah­
men der Forderung der sparsamcn und rationellen Energienutzung 
und der erneuerbaren Energien ausgerichtet werden kann. 

1 Anbauten und neubauartige Umbauten gelten grundslitzlich ais Neubau­
ten und haben die Anforderungen für Neubauten zu erfüllen. 

Geltungsbereich 

Art. 2. Das Amt für Verkehr und Energie (Amt) wird mit dem Vollzug Vollzugsbehiirde 

dieses Reglements beauflragt. 
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8':griffe 

Stand 
derTechnik 
(Art. 11 Energie­
gesetz) 

Art. 3. 1 Die Begriffsdefinitionen der geltenden SIA-Empfehlung 380/1 
gelten sinngemass, soweit sie in diesem Reglemenl vorkommen. 

2 In diesem Reglemenl bedcuten: 

a) Baute / Gebiiude: lm Erdboden eingelassene oder darauf stehende. 
künstlich geschaffene, auf Dauer angelegte bauliche Einrichtung, die 
einen Raum zum Schutze von Menschen und Sachen gegen aussere. 
namentlich atmospharische Einflüsse mehr oder weniger vollstandig 
abschliesst. Darunter fallen auch Fahrnisbauten, sofern sie über einen 
Iangeren Zeitraum ortsfest verwendet werden. 

b) An/age: Künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtung, 
die infester Beziehung zum Erdboden steht und keine Baute darstellt, 
wie beispielsweise Rampen, Parkplatze, Sportplatze, Schiessplatze, 
Seilbahnen usw. 

c) Haustechnische Anlagen: Energierelevante Installationen, die im Zu­
sammenhang mit einer Baute stehen. 

d) Umbau: Ein Bauteil gilt ais «vom Umbau betroffen», wenn an ihm 
mehr ais blosse Oberflachen-Auffrischungsarbeiten oder kleinere Re­
paraturen vorgenommen werden. 

e) Anderung: Eine haustechnische Anlage gilt ais «von der Ânderung be­
troffen», wenn an ihr Arbeiten oder Einstellungen vorgenommen wer­
den. die über den Unterhall und die Wartung oder kleinere Reparatur­
arbeiten hinausgehen. 

f) Umnwzung: Ein Bauteil gilt ais «von der Umnutzung betroffen», 
wenn daran durch die Umnutzung die Temperaturdifferenz aufgrund 
der Standardnutzung verandert wird. 

Art. 4. 1 Die in diesem Reglement vorgeschriebenen Massnahmen sind 
nach dem Stand der Technik zu planen und auszuführen. 

2 Ohne ausdrückliche anders lautende Vorschrift gelten ais Stand der 
Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden Normen 
und Empfehlungen der Fachorganisationen. 

J Das Amt führt die Liste dieser Normen und Empfehlungen nach. Es 
sorgt dafür, dass diesc Liste leicht eingesehen werden kann. 

4 Werden die geltenden Normen und Empfehlungen von den Fachorgani­
sationen revidiert oder angepasst, so kann das Amt für die Anwendung 
der neuen Bestimmungen eine Übergangsfrist festlegen. 
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2.KAPITEL 

Wiirmediimmung von Gebiiuden 

Art. 5. 1 Die Anforderungen an die Warmedammung von Gebauden rich- Anforderungen 

ten sich nach der geltenden SIA-Norm 380/1 «Thermische Energie in 
Hochbauten». Diese Anforderungen gelten nicht für Kühl- und Tiefkühl-
raume sowie für gewerbliche und landwirtschaftliche Gewachshauser. 

2 Für die Bcrechnung des Heizencrgiebedarfs werden für die auf eincr 
Hohc von 900 Metern und darunter gclcgenen Gebaude die Datcn der Kli­
mastation Freiburg und für die auf einer Hohe von über 900 Metern gele­
genen Gebaude die Daten der Klimastation Château-d'Œx verwendet. 

Art. 6. Für gewerbliche und landwirtschaftliche Gewachshauser, in denen 
für die Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pilanzen vorgegehe­
ne Wachstumsbedingungen aufrechterhalten werden müssen, gelten die 
Anforderungen gemass Empfehlung Nr. 5 «Gewachshauser» der Konfe­
renz der kantonalen Energiefachstellen von 1993. 

Gewerblichc 
und landwirl­
schaftliche 
Gewachshiiuser 

Art. 7. 1 Bei Kühl- und Tiefkühlraumen, die auf weniger ais 8 Grad Celsi- Kühl- und 
Tiefkühlriiurne us gekühlt werden, darf der mittlere Warmezufluss durch die umschlies-

senden Bauteile 5 W/m2 nicht überschreiten. 

2 Für die entsprechende Bercchnung ist von der Auslegungstemperatur 
des Kühlraums einerseits und den folgenden Umgebungstemperaturen 
andererseits auszugehen: 

a) in heheizten Raumen: 

b) gegen Aussenklima: 

c) gegen Erdreich oder unbeheizte Raume: 

je nach Raumnutzung 

20 Grad Celsius 

10 Grad Celsius 

3 Für Kühl- und Tiefkühlraume mit weniger ais 30 m3 Nutzvolumen sind 
die Anforderungcn auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen 
mittleren Warmedurchgangskoeffizienten von hochstens 0,15 W/m2K ein­
halten. 

4 Kühlraume, die nicht auf un ter 8 Grad Celsius aktiv gckühlt werden, sind 
von den Anforderungen an den Warmeschutz der Gebaudehülle befreit. 

Art. 8. 1 Bci Umbauten und Umnutzungen muss die Berechnung des 
Heizenergiebedarfs aile Raumc mit Bautcilen umfassen, die vom Umbau 
oder von der Umnutzung betroffen werden. Die vom Umbau oder von 
der Umnutzung nicht betroffenen Raume konnen ebenfalls in die Berech­
nung einbezogen werden. Der Heizwarmebedarf darf den in vorherge­
henden Baubewilligungen direkt oder indirekt über Einzelanforderungcn 
geforderten Grenzwert nicht überschreiten. 
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Urnnutzungcn 



13cfreiung unc.1 
Erleichte'i-ungen 

2 Bei Umbautcn und Umnutzungen gelten die Einzelanforderungen für 
aile vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile. Für neue 
Bautcile geltcn die Einzelanforderungen für Neubauten. 

Art. 9. 1 Die Anforderungen an die Wiirmediimmung der Gebaudehülle 
müssen nicht erfüllen: 

a) Bauten, die auf wenigcr ais 10 Grad Celsius aktiv beheizt werden; 

b) Bauten, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahrc befristet ist 
(provisorische Bauten); 

c) Umnutzungen, wenn damit keine Erhôhung oder Absenkung der 
Raumlufttemperaturen verbunden ist und somit keine hôhere Tempe­
raturdifferenz am Wiirmediimmperimeter entsteht. 

1 Bei regelmiissig für die Heizsaison errichteten Bauten konnen auf ein be­
gründetes Gcsuch hin Abweichungen von den Anforderungen gewiihrt 
werden, wenn die Einhaltung unverhiiltnismiissig wiire. 

3.KAPITEL 

Haustechnik 

Dimensionierung Art. 10. 1 Die Warmeerzeugerleistung muss dem Wiirmebedarf des Ge­
baudes entsprechen. 

Wassererwarmer 
und 
Warmespeicher 

Warmeveneilung 
und -abgabe ' 

2 Haustechnische Anlagen müssen nach dem Stand der Technik dimensio­
niert sein. Sie müssen fachgerecht in Betrieb genommen und eingestellt 
werden und müssen eine Betriebsanleitung haben. 

J Werden haustechnische Anlagen ersetzt, so muss die Dimensionierung 
der neuen Anlage die bisherigen Betricbs- und Verbrauchsdaten berück­
sichtigen. 

Art. 11. 1 Wassererwarmer sowie Warmwasser- und Warmespeicher, für 
die nach Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, müs­
sen bezüglich allseitiger Wiirmediimmung die Diimmstarken gemiiss An­
hang 1 einhalten. 

2 Wassererwiirmer sind für eine Betriebstemperatur von hôchstens 60 
Grad Celsius auszulegen. Ausgenommen sind Wassererwarmer, dcren 
Temperatur aus betrieblichen oder hygienischen Gründen hôher sein 
muss. 

Art. 12. 1 Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wiirmeabgabe­
systeme dürfen hôchstens 50 Grad Celsius betragen, wenn die Aussentem­
peratur die Auslegetemperatur erreicht. Ausgenommen sind Hallenhei­
zungen mittcls Bandstrahler sowie Heizungssysteme für Gewiichshiiuser 
und Ahnliches, sofern diese nachgewiesenermassen eine hohere Vorlauf­
temperatur benotigen. 
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è In heheizten Riiumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermôgli­
chen, die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttatig zu re­
geln. Ausgenommen sind Raume, die üherwiegend mittels Fusshodenhei­
zung mit einer Vorlauftemperatur von hôchstens 30 Grad Celsius heheizt 
werden. 

Art.13. 1 Neue oder im Rahmen eines Umhaus neu erslellte Installationen 
inklusive Armaturen und Pumpen müssen durchgehend mindestens mil 
den Dammsliirken gemass Anhang 2 gegen Wiirmeverluste gedamml wer­
den. Es sind dies namentlich: 

a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Raumen; 

h) Warmwasserleitungen in unheheizten Raumen, ausgenommen Stich­
leitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstellen; 

c) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasser­
Ieitungen mit Begleitheizungen in heheizten Raumen; 

d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (inkl. Vertei-
ler). 

2 In hesonderen Fallen kônnen die Dammstarken redùziert werden, und 
zwar insbesondere: 

a) hei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen; 

h) hei maximalen Vorlauftemperaluren von 30 Grad Celsius; 

c) hei Armaturen und Pumpen. 

3 Bei Betriehslemperaturen von über 90 Grad Celsius sind die Dammstar­
ken gemass dem Stand der Tcchnik cntsprechend zu erhôhen. 

~ Die Werte, die hei erdverlegten Leitungen nicht üherschritten werden 
dürfen, sind in Anhang 3 aufgeführt. 

'Beim Ersatz eines Heizkessels oder eines Wassererwarmers sind frei zu­
giingliche Leitungen den Anforderungen gemass Anhang 2 anzupassen, so­
weit es die ôrtlichen Platzverhaltnisse zulassen. 

Art. 14. 1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Anschlussleistung 5 kW 
oder weniger hctriigt. 

2 Bei einer Anschlussleistung von mehr ais 5 kW wird die Bewilligung er­
teilt, wenn: 

a) die Installation eines anderen Heizsystems nicht môglich ist, oder 

h) der spezifische Heizleistungshedarf des Gebaudes weniger ais 30 W/m2 
Energiehczugsflache betragt. 
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Warmedammung 
von 
lnstallationen • 
zurWarme­
verteilung 
und -abgabe 

Ortsfeste 
elektrische 
Widerstands­
heizunoen 
(Art. 15 Energie­
gesetz) 



Lüftune.stech­
nischc Anlagen 
(Art. 16 Enèrgie­
gesetz) 

Anlanen 
zur Kühlung 
und/oder 
Luftbefeuchtung 
(Art. 16 Energie­
gesetz) 

3 Ausnahmcbewilligungen konnen erteilt werden für: 

a) provisorische Bauten, die für hochstens drei Jahre errichtet werdcn; 

b) Bauten, die nur gelegentlich genutzt werdcn und bei denen die lnves­
titionskosten für ein anderes Heizsystem unverhaltnismassig hoch 
waren; 

c) Bauten, deren Betriebskosten bei einem anderen Heizungssystcm zu 
hoch waren; 

d) Zivilschutzbauten; 

e) unabhangige Produzenten, die Elektrizitat für den Eigenbedarf miter-
neuerbaren Energien produzieren; 

f) geschützte Bauten. 

Art. 15. 1 Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind 
mit einer Wiirmerückgewinnung auszurüsten. 

2 Mechanischc Abluftanlagen von beheizten Riiumen sind mit einer kon­
trollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Warrnerückgewinnung 
auszurüsten, sofern der Abluftvolumenstrom mehr ais 2500 m-'/h betriigt 
und die Betriebsdauer mehr ais 500 Stunden pro Jahr betragt. 

3 Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Netto­
flache, 2 mis und im massgebenden Strang der Kanale folgende Wcrte 
nicht überschreiten: 

bis 1000 m31h: 3 mis 
bis 2000 m3lh: 4 mis 
bis 4000 m3lh: 5 mis 
bis 10000m3/h: 6 mis 
über 10000 m31h: 7 mis 

4 Grossere Luftgeschwindigkeiten sind zulassig, wenn mit einer fachgc­
rechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass kcin crhüh­
ter Energieverbrauch auftritt, wenn diese Geschwindigkeiten wegcn ein­
zelner raumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind oder wcnn die Bc­
triebsdauer weniger ais 1000 Jahresstunden betragt. 

0 Lufttechnische Anlagen für Raume oder Raurngruppen mit wesentlich 
abweichenden Nutzungen müssen Einrichtungen umfassen, die einen in­
dividuellen Betrieb ermoglichen. 

Art. 16. 1 Die baulichen Massnahmen richten sich nach der geltenden 
SIA-Norm 180. Bei bcstehenden Gebauden sind sic zu realisieren, soweit 
sic technisch machbar, der Aufwand wirtschaftlich tragbar und keine 
überwiegenden Interessen des Denkmalschutzes entgegenstehen. 
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2 Der Bedarf für eine Kühlung und/oder Befeuchtung bcstimmter Riiume 
ist gegeben, wenn trotz baulicher Massnahmen angemessene Komfortbe­
dingungen oder die einem allfalligen speziellen Verwendungszweck ent­
sprcchenden Raumklimabcdingungen nicht sichergcstellt wcrdcn kün­
nen. 

3 Kein Bcdarfsnachweis ist erforderlich für: 

a) die Kühlung, wenn die gesamte Kaltelcistung eines Gebaudes weniger 
ais 20 kW betragt; 

b) die Kühlung, wenn die Kalteleistung mit erneuerbaren Energien be­
reitgestellt wird; 

c) die Kühlung, wenn die spezifische clektrische Leistung für Kiilteerzeu­
gung und Medienfürderung zusammen 5 W/m2 gekühlter Nutzflache 
nicht übersteigt; 

d) die Befeuchtung, wenn die dafür notwendige gesamte Heizleistung 
weniger ais 20 kW betragt, oder 

e) Bauten und Anlagen, die den Minergie-Standard erfüllen. 

4.KAPITEL 

Verbrauchsabhiingige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 

Art. 17. 1 Neue Bauten und Gebaudegruppen mit zentraler Warmever­
sorgung für fünf oder mehr Nutzeinheiten sind mil den nütigen Geraten 
zur Erfassung des individuellen Warmeverbrauchs für Heizung und 
Warmwasser auszurüsten. 

2 Bei Flachenheizungen isl für den beheizten Bauteil zwischcn der War­
meabgabe und der angrenzenden Nutzeinhcit ein Warmedurchgangskoef­
fizient von hüchstens 0,8 W/m2K einzuhaltcn. 

Ausrüslungs-
pllichl -

Art. 18. 1 In Bauten und Gebiiudegruppen, für die eine Ausrüstungs- Abrechnung 

pOicht besteht, sind die Kosten für Heizenergie und Warmwasser zum 
überwiegenden Teil anhand des gemessenen Verbrauchs der einzelnen 
Nutzcinhciten abzurechnen. 

2 Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Gerate verwendct 
werden, die vom Eidgenossischen Amt für Messwesen zugelassen sind. 

3 Die im Abrechnungsmodell des Bundesamts für Energie formulierten 
Grundsatze sind einzuhalten. 

Art. 19. Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht befreil sind Bau- Befreiung 

ten und Gebiiudegruppen: 

a) deren installierte Wiirmeerzeugerleistung, inkl. Warmwasser, weniger 
ais 30 W/m2 Energiebezugsfliiche betragt, oder 

51 



Heizungen 
im Freien 
(Art. 13 Energie­
gesetz) 

Beheizte 
Freilufthiider 
(Art. 18 Encrgie-
gesetz) -

Grundsatze 

b) mit einem Anteil von mindestens 50% erneuerbarer Energie am Encr­
gicbedarf für Heizung und Warmwasser, oder 

c) die den Minergie-Standard einhalten, odcr 

d) die zum überwiegenden Teil nicht dauernd bewohnt sind (Zwcit- und 
Ferienwohnungen ). 

S.KAPITEL 

Heizungen im Freien und beheizte Freiluftbiider 

Art. 20. Der Bau neuer sowie der Ersatz und die Ânderung bestehender 
Heizungen im Frei en (Terrassen, Rampen, Rinnen, Sitzpliitze usw.) ist nur 
zulassig, wcnn sie ausschliesslich mit erneuerbarer Energie oder nicht an­
ders nutzbarer Abwiirme betrieben werden, oder wenn: 

a) die Sicherheit von Personen und Sachen oder der Schutz von techni­
schen Einrichtungen den Betrieb einer Heizung im Freien erfordert, 

b) bauliche Massnahmen (z. B. Überdachungen) und betriebliche Mass­
nahmen (z. B. Schneeriiumungen) nicht ausführbar oder unverhiiltnis­
miissig sind, und 

c) die Heizung im Freien mit einer temperatur- und feuchteabhiingigen 
Regelung ausgerüstet ist. 

Art. 21. 1 Der Bau neuer und die Sanierung bestehender beheizter Frei­
luftbiider sowie die wesentliche Ânderung der technischen Einrichtungen 
zu deren Beheizung sind nur zuliissig, wenn sie ausschliesslich mit erneu­
erbarer Energien oder mit nicht anders nutzbarer Abwiirme betrieben 
werden. 

2 Ais Freiluftbiider gelten Wasserbecken mit einem Inhah von mchr ais 
8 m3. 

,warmepumpen dürfen für die Beheizung von Freiluftbiidern eingesetzt 
werden, wenn eine Abdeckung der Wasserfliiche gegen Wiirmeverluste 
vorhanden ist. 

6.KAPITEL 

Vorbildfonktion offentlicher Korperschaften 

Art. 22. 1 Staats- und gemeindeeigene Gebiiude sind optimal mit Hcizun­
gen und Warmwasseraufbereitungsanlagen auszustatten, die erneucrbare 
Energien oder Abwiirme nutzen, sofern dies technisch und betrieblich 
machbar und wirtschaftlich tragbar ist. 

2 Die wirtschaftlichen Aspekte werden gemass den Empfehlungen des 
Bundesamts für Energie auf der Grundlage von Rentabilitatsberechnun­
gen unter Berücksichtigung der externen Kosten geprüft. 
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Art. 23. 1 Neue oder vollstandig renovierte, vom Kan ton erstellte oder 
subventionierte èiffentliche Bauten müssen den Kriterien zur Verleihung 
des Minergie-Labels gemass Reglement zur Nutzung der Qualitatsmarke 
Minergic des Vereins Minergie entsprechen. 

'Unter Absatz l fallen Gebaude, für die das Baugesuch nach dem l. Janu­
ar 2002 cingereicht wurde. 

3 Ausnahmen kèinnen gewahrt werden für: 

a) geschützte Bauten; 

b) Bauten, deren Nutzungszweck die Anwendung eines Energiestan­
dards nicht rechtfertigt, wie zum Beispiel ein Fahrzeugdepot; 

c) renovierte Gebaude, bei denen der Einbau einer kontrollierten Lüf­
tung unüberwindbare Probleme schaffen würde; 

d) renovierte Gebaude, bei denen die Mehrinvestition unverhaltnismassig 
hoch ware. 

Art. 24. 1 Der Staal, dessen Anstalten und die Gemeinden führen ein Re­
gister über den Energieverbrauch ihrer Gebaudc und Betriebe. 

'Sie analysieren diesen Verbrauch jahrlich und ergreifen Verbesserungs­
massnahmen, soweit deren Wirtschaftlichkeit erwiesen ist. 

3 Sic achten darauf, dass die Raumtemperatur der Nutzungsart angepasst 
ist, das heisst im Allgemcinen 20 Grad Celsius in Wohnungen und Büros. 

Art. 25. In Gebauden des Staats, dessen Anstalten und der Gemeinden ha­
ben ncu erstellte, umgebaute oder umgenutzte Gebaude, deren Geschoss­
flachen für Dienstleistungs- oder gewerbliche Nutzungen insgesamt über 
2000 m' liegen, für dicsc Flachen die Grenzwertc für den spezifischen 
Elektrizitatsbedarf für Beleuchtung, Lüftung und Kalte gemass den gel­
tenden SIA-Empfehlungen einzuhalten. 

Art. 26. 1 Alle Bau-, Rcnovations- und Umbauvorhaben und aile Vorha­
ben zur Erneuerung haustechnischer Anlagen, die einen merklichen Ein­
fluss auf den Energieverbrauch haben kèinnen, müssen dem Amt vor Be­
ginn des Baubewilligungsvcrfahrens gemeldet werden. 

'Die Unterlagen, mit denen die Anwcndung der in diesem Kapitel ge­
nannten Grundsatze überprüft werden kann, sind dem Baubewilligungs­
gesuch beizulegen. 
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Anwcnduno 
des Minerg~­
Standards­
(Art. :i Abs. 3 
Energiegesetz) 

Üoerwachung 
des Energie- -
verhrauchs 

Eleklrizitàls­
verhrauch 

Meldung 
des Vorfiaocns 



Suhventions­
hcrechtiote 
Ohjekte" 

Bedingungen 
a) Holz­
heizungen 

7.KAPITEL 

Finanzhilfen für Massnahmen zur Forderung der rationellen Energienut­
zung und der Nutzung erneuerbarer Energien 

Art. 27. Anspruch auf Finanzhilfen des Kan tons geben: 

a) neue Holzheizungen zur Deckung des Warmegrundbedarfs; 

b) neue thermische Solaranlagen zur Erzeugung von Heizwarme und zur 
Warmwasserautbercitung; 

c) neue photovoltaischc Solaranlagcn, ungcachtct dessen, ob sic an das 
Elcktrizitatsnetz angeschlossen sind oder nicht; 

d) private Neu- oder Umbauten, die die Kriterien des Minergie-Stan­
dards erfüllen. 

Art. 28. Beitrage an Holzheizungen künnen gewahrt werden, wenn: 

a) die Anlage die bei der Einreichung des Gesuchs geltenden Bestim­
mungen der Luftreinhalteverordnung des Bundes (LRV) einhiilt; 

b) die Anlage in einer Agglomerntion mit einem Massnahmenplan 
gemass LRV licgt und die folgenden Emissionsgrenzwerte einhalt: 

von 350 kW bis 1 MW über I MW 

Bezugsgrüssc: 
Die Grenzwerte 
bczichen sich auf 13% vol 11 % vol 
eincn Sauerstoff-
gehalt im Abgas von 

Stickstoffoxide (NOJ, 
ausgedrückt in 200 mg/m3 150 mg/m-1 

Stickstoffdioxid (NO2) 

c) die Anlage mit Holzbrennstoffen gemiiss LRV beschickt wird. die vor 
allem aus der Region selber stammen; 

d) die gesamte installierte Heizleistung der Holzfcuerung über 100 kW 
Iiegt und die Anlage die folgenden Kriterien erfüllt: 
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- die Anlage ist so ausgelegt, dass die Heizleistung der Holzfeuerung 
ausser in Sondcrfallen hüchstens 60% der gesamten installiertcn 
Leistung bctriigt und der Rest grundsiitzlich durch eine andcrc 
Energiequelle gedeckt wird; 

- der Holzfeuerungskessel weist einen Lastbereich von 30 bis 100% 
auf; 



- der fcuerungstechnische Wirkungsgrad liegt im ganzen Lastbereich 
über 87%: 

- die Anlage verfügt über einen Wiirmeziihler am Ausgang der Holz­
feuerung. 

Art. 29. Beitriige an thermische Solaranlagen konnen gcwiihrt werden, b)Thermischc 
Solaranlagen wenn: 

a) die Anlage eine Kollektoriliiche von mindestens 4 m2 aufweist; ausge­
schlossen sind Luftkollektoren und Anlagen zur Heutrocknung und 
zur Heizung von Schwimmbecken; 

b) die Anlagc mit scrienmiissigen Kollektoren ausgerüstet ist, die von der 
Prüf- und Forschungsstelle für Solarenergie in Rapperswil (SPF) ge­
prüft worden sind und das Qualitiitslabel SPF oder eine gleichwcrtige 
Auszeichnung (ISO 9806-2) erhalten haben. 

Art. 30. Beitriige an photovoltaische Solaranlagen konnen gewiihrt wer- c) Photo­
voltaische 

den, wenn: Solaranlagen 

a) die Spitzenleistung der autonomen oder netzgekoppelten Anlage min­
destens 1 kW r bctriigt; 

b) die Anlagc in eincr schon bebauten Flache installiert wird. 

Art. 31. Beitrage an Minergie-Gebaude konnen gewahrt werden, wenn 
diese die Kriterien zur Verleihung des Labels gemass Reglement zur Nut­
zung der Qualitiitsmarke des Vereins Minergie erfüllen. 

Art. 32. Finanzhilfen für Holzheizungen werden nach folgenden 
Grundsatzen festgelegt: 

a) Die Finanzhilfe wird aufgrund der wiihrend einer Heizperiodc produ­
zierten Nutzenergie berecbnet und betragt 100 Franken pro Mega­
wattstunde (MWh). 

b) Die kantonale Finanzhilfe betriigt hochstens 270000 Franken. 

c) Die Finanzhilfen von Bund und Kanton dürfen zusammen 60% des 
Kostenuntcrschieds zwischen eincr Holzheizung und einer vergleich­
baren Ôlhcizung nicht übcrstcigen. 

Art. 33. Finanzhilfen für thermische Solaranlagcn werden nach folgen­
den Grundsatzcn festgclegt: 

a) 1000 Franken pro Anlage: dazu kommen 180 Franken pro m2 Kollek­
torflache, wobei der Gesamtbetrag mit einem dem Kollektortyp cnt­
sprechendcn Faktor multipliziert wird: 

• 1,3 für Vakuumrohrenkollektoren 
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d) Minergic­
Gebaude· 

Berechnungs­
grundsatze • 
a) Holz­
heizungen 
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c) Photo­
voltaische 
Solaranlagen 

d) Minergie­
Gebiiude~ 

Gesuche 

Entscheid 

Auszahlung 
der Beitrage 

• 1,0 für selektive verglaste Kollektoren 

• 0,8 für nicht selektive verglaste Kollektoren 

•, 0,55 für selektive unverglaste Kollektoren: 

b) die kantonale Finanzhilfe betragt hêichstens 18000 Franken: 

c) die Finanzhilfen von Bund und Kanton dürfen zusammen 60% des 
Kostenunterschieds zwischen einer thermischen Solaranlage und einer 
vergleichbaren konventionellen Anlage nicht ühersteigen. 

Art. 34. Finanzhilfen für photovoltaische Solaranlagen werden nach fol­
genden Grundsatzen festgelegt: 

a) 3000 Franken pro kWP installierte Leistung; 

b) die kan tonale Finanzhilfe betragt hôchstens 27 000 Franken. 

Art. 35. Finanzhilfen für Gehaude, die den Minergie-Standard erfüllen, 
werden nach folgenden Grundsatzen festgelegt: 

a) für ein neues Einfamilienhaus 40 Franken pro m2 Energiebezugsfüiche, 
aber hêichstens 8000 Franken: 

b) für ein bestehendes, saniertes Einfamilienhaus 20 Franken pro m" 
Energiehezugsllache, aber hêichstens 4000 Franken; 

c) für ein neues Wohngebaude 30 Franken pro m2 Energiebezugsflache, 
aber hôchstens 40000 Franken; 

d) für ein bestehendes, saniertes Wohngehaude 20 Franken pro m" Ener­
giebezugsfüiche, aber hôchstens 27 000 Franken; 

e) für ein neues Verwaltungsgebaude 30 Franken pro m" Energiebezugs­
flache, aber hôchstens 40000 Franken; 

f) für ein bestehendes, saniertes Verwaltungsgehaude 20 Franken pro m" 
Energiebezugsfüiche, aber hêichstens 27000 Franken. 

Art. 36. Die vom Amt herausgegebenen offiziellen kantonalen Formulare 
sind in zwei Excmplarcn beim Amt einzureichen. 

Art. 37. Über die Zusicherung von Finanzhilfen entscheidet das Amt un­
ter Berücksichtigung der im Staatshaushalt zur Verfügung stehenden Mit­
tel. 

Art. 38. 1 Finanzhilfen werden erst ausbezahlt, wenn das Amt die detail­
lierte Abrechnung erhalten und kontrolliert hat; hei Holzheizungen muss 
zusatzlich die Bestatigung des Amtes für Umweltschutz über die Einhal­
tung der Luftreinhalteverordnung mitgeliefert werden. 
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2 Bei Holzhcizungen, deren gesarnle installierte Leistung 100 kW über­
steigt, wird ein Drittel der Finanzhilfe erst aufgrund einer Kontrolle des 
nachgewiesenen Vcrbrauchs wiihrend eincr ganzen Heizperiode ausbe­
zahlt. 

3 Die Zahlungen werden irn Rahrnen der dern Staatshaushall zur Vcrfü­
gung stehenden Mittel ausgeführt. 

Art. 39. Die Beitragsernpfiinger sind wiihrend fünf Jahren nach Inbe­
triebnahrne der Anlagen verpllichtet, auf Verlangen des Arnts Betriebsbi­
lanzcn für diesc Anlagen vorzulegen. 

8.KAPITEL 

Vollzugsbestimmungen 

Pflichlen 
der Beitrags­
empfangct 

Art. 40. Die von diesern Reglernenl betroffenen Personen liefern dern Auskunftspflicht 

Arnt oder dessen Vertretern die notigen Auskünfte und Unterlagen und 
gewiihrleisten wiihrend der norrnalen Arbeitszeilen den Zutrill zu ihren 
Anlagen. 

Art. 41. 1 lm Rahrnen der Vollzugskontrolle dieses Reglernenls erhebt Gebühr 
. (Art. 28 Abs. 2 

das Arnl bei Vorliegen von Mangeln eme Gebühr zwischen 80 und 500 Energiegesctz) 

Franken. 

2 Das Arnt legt die Gebühren aufgrund des Urnfangs und des Schwierig­
keitsgrads der Dossiers sowie der zur Prüfung der Dossiers benotigten 
Zeit fest. 

9.KAPITEL 

Schlussbestimmungen 

Art. 42. Es wcrden aufgehoben: 

a) der Beschluss vorn 3. Novernber 1999 über die Verwendung der Glo­
balbeilriige des Bundcs für Fürderungsrnassnahrnen irn Energiebe­
reich (SGF 770.13); 

b) der Beschluss vorn 10. Septernber 1985 betrcffend Energiesparrnass­
nahrnen (SGF 770.31 ); 

c) der Beschluss vorn 27. Mai 1997 über Beilriigc an Holzheizungen 
(SGF 770.43); 

d) der Beschluss vorn 3. Juni 1998 über Beitrage an therrnische Solaranla­
gcn (SGF 770.44 ). 
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Anderung 

1 nkrafttreten 
und 
Veroffentlichung 

Art. 43. Das Ausführungsreglemcnt vom 18. Dczember 1984 zum Raum­
planungs- und Baugesetz vom 9. Mai 1983 (SGF 710.11) wird wic folgt 
gcandert: 

Art. 50. Wtirmeisolation 

Die energetische Konzeption eines Gebaudes muss den Bestim­
mungen des Energiereglements entsprechen. 

Art. 72 Abs. 2 Bst. a 

Ersetzung von (Energiegesetz vom 11. Mai 1984) durch (Energie­
gesetz vom 9. Juni 2000). 

Art. 44. 1 Dieses Reglement wird rückwirkend auf den l. Marz 2001 in 
Kraft gesetzt. 

2 Es wird im Amtsblatt verôffentlicht und in die Amtliche Gesetzessamm­
lung aufgenommen. 

Yom Staatsrat beschlossen in Freiburg am 5. Marz 2001. 

Der Prasident: 

Cl.GRANDJEAN 

ANHANGl 

(Art. 11 Abs.1) 

Der Kanzler: 

R. AEBISCHER 

Minimale Diimmstarken bei Wassererwiirmern sowie Warmwasser­
und Wiirmespeichern 

Speicherinhall in Litern Diimmstiirke I>iimmstiirke 
hei i. > 0.113 W/mK his i. s 0.115 W/mK hei i. s 11.<!3 W/mK 

bis 400 Liter 110mm 90 mm 

401 bis 2000 Liter 130mm 100mm 

mehr ais 2000 Liter 160mm 120mm 
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ANHANG2 

(Art.12 Abs. 2) 

Minimale Diimmstiirken bei Verteilleitungen der Heizung 
sowie bei Warmwasserleitungen 

Rohrnennwcilc Diimmsliirkc Diimmsliirkc 
[DN[ [Zoll] bci i, > IJ.03 W/mK bis;, s IUl5 W/mK bei ;, s 11.03 WimK 

1() - 15 )Ç' 40mm 30mm 

20 - 32 ¼ .. - l¼ .. 50mm 40mm 

40 - 50 l½---2" 60mm 50mm 

65 - 80 2½"-3" 80mm 60mm 

100 - 150 4" - 6 .. 100mm 80mm 

175 - 200 T-8-- 120mm 80mm 

ANHANG3 

(Art. 12 Abs. 5) 

Minimale Wiirmedurchgangskoeflizienten für erdverlegte Leitungen 
inW/mK 

DN 20 25 ,.., 
-'- 40 50 65 80 100 J'.'5 150 175 

Zoll y," I" 11/," 11/'' 2·· 21/- .. , .. 4-- 5" 6" 7" ·' 
Starre Rohrc 
IWimK] 0.14 0,17 0.18 0.21 0,22 0.25 0.27 0.28 0.31 0.34 0,36 

Flexible 
Rohrc sowic 
Doppelrohre 0.16 0,18 0.18 0.24 0.27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 

IWimKj 

200 

8" 

0.37 

0,40 
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